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Vorbemerkung

Die gesetzliche Unfallversicherung (UV) 
hat im Jahr 2011 als erster Sozialversiche-
rungszweig auf der Ebene der  Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
einen Aktionsplan zur Umsetzung der 
UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) 
beschlossen. Dieser enthält fünf Hand-
lungsfelder und zwölf Ziele. In den Jah-
ren 2012–2014 wurde ein Großteil der 73 
Aktionen und Maßnahmen des vom Vor-
stand der DGUV vorgegebenen Aktions-
plans begonnen. Viele davon wurden 
bereits verstetigt und ein Teil wurde ab-
geschlossen. Zusätzlich zu den Maßnah-
men im Aktionsplan wurden sowohl auf 
der Ebene der DGUV als Arbeitgeber als 
auch bei den Berufsgenossenschaften 
und Unfallkassen (UV-Trägern) weitere 
Maßnahmen zur Umsetzung der UN-BRK 
durchgeführt. Einzelheiten sind dem drit-
ten Statusbericht (2014) zu entnehmen, 
der gleichzeitig als Endbericht dient.

Trotz oder gerade wegen großer Erfolge 
in den letzten drei Jahren ist eine zweite 
Phase des Aktionsplans dringend erforder-
lich. Bei der Weiterentwicklung der Um-
setzung der UN-BRK sind zwei Prinzipien 
wegweisend (siehe Kapitel Prinzipien): 
Erstens soll die Selbstverständlichkeit 
des Themas erhöht und zweitens die 
Verstetigung von Ergebnissen gesichert 

werden. Des Weiteren werden Prioritä-
ten (siehe Kapitel Handlungsfelder, 
 Ziele und Massnahmen) für thematische 
Schwerpunkte mit konkreten Maßnah-
men unter neu formulierten Zielen ge-
setzt, die sich im Dialog vieler Beteiligter 
im Rahmen einer umfangreichen Evalua-
tion des ersten Aktionsplans ergeben 
haben. In drei Handlungsfeldern werden 
inhaltliche Themen gebündelt und Me-
thoden konkretisiert, mit denen die UN-
BRK wie selbstverständlich in der Praxis 
der UV-Träger verstetigt werden kann.

Der Begriff „Aktionsplan 2.0“ bringt die 
Kontinuität zum bisherigen Aktionsplan 
und dessen Weiterentwicklung zum 
Ausdruck. Mit dem Aktionsplan 2.0, der 
auf den Zeitraum 2015–2017 begrenzt 
wird, verlässt die gesetzliche Unfall-
versicherung das Gremienübergreifen-
de Projektstadium auf der Ebene der 
DGUV. In der nächsten Phase sollen die 
bisherigen Errungenschaften im Alltag 
der UV-Träger und deren Einrichtungen, 
wozu besonders die BG-Kliniken gehö-
ren, wie selbstverständlich umgesetzt 
werden – nach dem Motto „von der Kür 
zur Pflicht“. Außerdem werden die Maß-
nahmen des bisherigen Aktionsplans, 
die begonnen und innerhalb der nächs-
ten Monate beendet werden, in einem 
Anhang aufgelistet. In dieser bereinigten 
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Prinzipien

Übersicht sind die Maßnahmen, die bis-
her noch nicht begonnen wurden, nicht 
mehr aufgeführt.

 
Selbstverständlichkeit und  
Verstetigung

Im bisherigen Aktionsplan wurden auf 
der Ebene der DGUV geeignete Struktu-
ren und Prozesse zur Umsetzung der UN-
BRK geschaffen und in Pilotprojekten, 
Leitfäden oder Programmen beschrie-
ben. Der Aufwand hat sich nur dann 
gelohnt, wenn die Errungenschaften in 
allen UV-Trägern und deren Einrichtun-
gen in eine nächste Stufe der Normalität 
einmünden und wie selbstverständlich 
beachtet werden. Dazu gehört, dass die 
erarbeiteten Vorgaben zur Kommunikati-
on, Barrierefreiheit von Veranstaltungen 
und Gebäuden, aber auch zur Bewusst-
seinsbildung, Inklusion, Partizipation 
und Individualisierung selbstverständ-
lich bzw. verbindlich genutzt werden.

Im Aktionsplan 2.0 geht es im Wesentli-
chen darum, die UN-BRK durch verbind-
liches Handeln im Alltag der UV-Träger 
und der verschiedenen Gestaltungsbe-
reichen zu verankern, etwa in der Präven-
tion, Rehabilitation und Bildung, aber 
auch in den BG-Kliniken. Das bedeutet, 

dass sich alle neuen Vorhaben und Pla-
nungen in der DGUV, den UV-Trägern und 
Einrichtungen weiterhin an den Zielen 
und Vorgaben des bisherigen Aktions-
plans messen lassen müssen. Das gilt 
beispielsweise bei einer nächsten Prä-
ventionskampagne, bei einem Kommu-
nikationskonzept, bei Branchenregeln 
oder bei Qualitätsvorgaben für Dienst-
leister in der Heilbehandlung.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, 
dass die UV-Träger die Umsetzung der 
UN-BRK noch mehr als bisher als Füh-
rungsaufgabe verstehen. Speziell diese 
Forderung hat die Evaluation zum bishe-
rigen Aktionsplan ergeben. Deswegen 
sollten in der nächsten Phase des Akti-
onsplans Vorlagen an Führungsgremien 
in der DGUV oder in den UV-Trägern so-
wie in deren Einrichtungen stets eine Ru-
brik enthalten, in der frühzeitig abgefragt 
wird, ob das Vorhaben mit den Zielen 
der UN-BRK vereinbar ist und wie diese 
berücksichtigt werden. Eine Checkliste, 
die auf der Ebene der DGUV erstellt wird, 
soll in Zukunft den UV-Trägern und deren 
Einrichtungen diese Prüfung erleichtern.

Des Weiteren stellen die Vorsitzenden 
von Gremien in der DGUV und den UV- 
Trägern sowie deren Einrichtungen als 
verantwortliche Personen sicher, dass 
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der Stellenwert der UN-BRK durch geeig-
nete Methoden angemessen berücksich-
tigt wird. Die Partizipation von Menschen 
mit Beeinträchtigungen als Experten in 
eigener Sache, die bereits in einem frü-
hen Stadium von Entscheidungen der 
UV-Träger eingebunden werden, muss 
einen besonderen Stellenwert erhalten. 
Die Führungskräfte sollen vorleben, dass 
diese Partizipation nicht mehr Aufwand 
erfordert, sondern zum Leitbild der ge-
setzlichen Unfallversicherung gehört.

Mit vielen der abgeschlossenen Maß-
nahmen des bisherigen Aktionsplans 
wurden Grundlagen und Standards ge-
schaffen. Diese müssen in der Praxis 
der UV-Träger sowie deren Einrichtungen 
und Partner verbreitet und systematisch 
umgesetzt werden, um so die Nachhal-
tigkeit zu gewährleisten. Im Anhang 1 ist 
eine Liste mit verbindlichen Standards, 
Checklisten und Leitfäden aufgeführt, 
die für die einheitliche Anwendung in 
den UV-Trägern und deren Einrichtungen 
auf der Ebene der DGUV erarbeitet und 
verabschiedet worden sind. Die Zusam-
menstellung von guten Beispielen in der 
gesetzlichen Unfallversicherung, erst-
mals veröffentlicht im Jahr 2014, soll zum 
Nachahmen anregen (www.dguv.de).  Die 
Beispiele dienen als erste Stufe für eine 
Verstetigung in den nächsten drei Jah-

ren. Sie können auch als Benchmark für 
einen Vergleich unter den UV-Trägern und 
deren Einrichtungen genutzt werden.

Grundsätzlich sollen in jedem UV-Trä-
ger geeignete Maßnahmen geschaffen 
werden, um die Umsetzung der UN-
BRK zu fördern. Dies kann zum Beispiel 
ein eigener Maßnahmenkatalog eines 
UV-Trägers sein zum Beispiel für die 
eigenen Mitarbeitenden oder die Veror-
tung der zentralen Ansprechperson des 
UV-Trägers zur UN-BRK im Organigramm 
des Trägers. Hierdurch wird die institu-
tionelle Verstetigung des Themas sicher-
gestellt – sowohl bei den UV-Trägern  
und deren Einrichtungen, die schon sehr 
viel für die Umsetzung getan haben, als 
auch bei denen, die noch Nachholbedarf 
sehen.
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Inhaltliche Prioritäten

Im ersten Aktionsplan sind viele wich-
tige Grundlagen gelegt worden, indem 
Konzepte, Leitfäden, Unterrichtsmate-
rialien und Schulungsangebote entwi-
ckelt wurden. Im Aktionsplan 2.0 geht 
es verstärkt darum, diese Grundlagen 
zu verbreiten. Bei Bedarf werden auch 
neue entwickelt.

Im Folgenden werden die Prioritäten des 
Aktionsplans 2.0 in drei Handlungsfel-
dern, 6 Zielen und konkreten Maßnah-
men beschrieben. Grundlage dafür ist 
die Evaluation des ersten Aktionsplans 
mittels der Fokusgruppen-Methode und 
des World-Cafés auf der Tagung in Dres-
den Ende 2013. Dies geht einher mit dem 
dritten Statusbericht im Jahr 2014, der 
auch als Endbericht zum bisherigen Ak-
tionsplan dient.

Die inhaltlichen Schwerpunktthemen in 
den drei Handlungsfeldern bilden also 
die Meinung von vielen Beteiligten mit 
sehr unterschiedlichen Perspektiven ab, 
die im Konsens beschrieben wurden. Es 
handelt sich um:

 Handlungsfeld Bewusstseins
bildung – UNBRK bei den UVTrägern 
und deren Einrichtungen verankern

 Handlungsfeld Partizipation –  
Partizipation in den UVTrägern und 
deren Einrichtungen selbstverständ
lich machen

 Handlungsfeld Inklusion – Inklusion 
in Betrieben und Schulen, den  
Mitgliedern der UVTräger erleichtern

Der Aktionsplan 2.0 steht in enger Ver-
bindung zum ersten Aktionsplan. Dies 
wird u. a. deutlich an den Standards, 
die erarbeitet wurden. In die folgenden 
Schwerpunkte sind auch Maßnahmen 
aus diesem Aktionsplan 1.0 eingegan-
gen, ohne dass dies besonders gekenn-
zeichnet wurde. Außerdem enthält die 
anhängende Auflistung Maßnahmen aus 
dem bisherigen Aktionsplan, die noch 
nicht abgeschlossen sind (Anhang 2), 
was im Aktionsplan 1.0 ausdrücklich 
einkalkuliert wurde. Diese Maßnahmen 
ergeben sich aus der dritten Statusab-
frage bei den verantwortlichen Personen 
(2014) und werden Teil des Aktions-
plans 2.0.
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HANDLUNGSFELDER,
ZIELE UND MASSNAHMEN
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Handlungsfeld 1
Bewusstseinsbildung

Bereits bisher orientiert sich die gesetz-
liche Unfallversicherung am Leitbild: „Im 
Mittelpunkt steht der Mensch“. In der 
nächsten Phase des Aktionsplans ist es 
wichtig, konkrete Ziele und Prinzipien 
der UN-BRK in der alltäglichen Praxis 
zu verankern, um deutlich zu machen, 
dass die gesetzliche Unfallversicherung 
auch in den nächsten Jahren nicht nach-
lässt, das in ihrem Versicherungszweig 
Mögliche zur Umsetzung zu leisten. Die 
Umsetzung soll durch eine Checkliste bei 
zukünftigen Vorhaben und durch Bil-
dungsmaßnahmen erleichtert werden.

Es geht also um Bewusstseinsbildung 
der Beschäftigten in den UV-Trägern und 
deren Einrichtungen. Aber auch in dieser 
nächsten Phase werden die UV-Träger 
Maßnahmen im Rahmen der Bewusst-
seinsbildung, die sich an Externe rich-
ten, umsetzen und weiter entwickeln. Bei 
allen Maßnahmen kann auf umfassende 
Vorarbeiten der ersten Phase im Hand-
lungsfeld Bewusstseinsbildung zurück-
gegriffen werden. Es wurde ein hohes 
Niveau erreicht – die Maßnahmen im 
folgenden Handlungsfeld dienen folglich 
auch dazu, dieses Niveau zu halten. 

1 Ziele und Prinzipien der UNBRK 
 werden mit anderen Zielen der UVTräger 
und deren Einrichtungen verschränkt.

1.1 In Gremien berücksichtigen
Alle Vorsitzenden von Gremien in der 
DGUV, den UV-Trägern und deren Einrich-
tungen, insbesondere in den BG-Klini-
ken, stellen als verantwortliche Personen 
sicher, dass der Stellenwert der UN-BRK 
durch geeignete Mittel berücksichtigt 
wird. Es gibt dazu verschiedene Möglich-
keiten, etwa die ständige Aufnahme des 
Themas in der Tagesordnung und/oder 
die Benennung eines Mitglieds der je-
weiligen Gremien zum BRK-Paten.

1.2 Checkliste erstellen
Die Vorlagen an Führungsgremien in den 
UV-Trägern erhalten routinemäßig eine 
Rubrik, in der abgefragt wird, ob das 
Vorhaben mit den Zielen der UN-BRK 
vereinbar ist und wie diese berücksich-
tigt werden. Um diese Prüfung möglichst 
praxisnah und unbürokratisch zu hand-
haben, wird auf der Ebene der DGUV eine 
Checkliste erstellt.

1.3 Leitbild weiterentwickeln
Ziele und Vorgaben der UN-BRK werden 
in die Grundwerte und das Leitbild der 
DGUV, der UV-Träger und ihrer Einrichtun-
gen aufgenommen.
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1.4 Leitfäden verbreiten
Die DGUV und die UV-Träger stellen 
sicher, dass die erstellten Leitfäden 
(Anhang 1) sowohl bei ihren eigenen 
Beschäftigten als auch innerhalb der 
Mitgliedsbetriebe und Verwaltungen ver-
breitet werden und für ihre Anwendung 
geworben wird.

1.5 Extern kommunizieren
Das Material zur externen Kommunika-
tion der DGUV und ihrer Mitglieder, also 
Formtexte, Broschüren, Internet, Flyer, 
orientiert sich weiterhin an der UN-BRK. 
Das gilt auch für Medien wie Internet, 
Broschüren, Periodika. Menschen mit 
Behinderungen sind selbstverständli-
cher Bestandteil der gesamten Kommu-
nikation der DGUV und ihrer Mitglieder, 
gerade auch in Bereichen, die nicht ex-
plizit mit dem Themenfeld Behinderung 
(Rehabilitation) verbunden sind. In den 
Kampagnen und Aktivitäten wird ein 
Bezug zur UN-BRK hergestellt (BG-Klinik-
tour oder Paralympics). Die gesetzliche 
Unfallversicherung beteiligt sich an Akti-
onen zum Tag der Menschen mit Behin-
derungen jeweils am 3. Dezember eines 
jeden Jahres. In den Veranstaltungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung wird die 
UN-BRK in thematisch geeigneter Weise 
einbezogen ebenso wie die Interessen-
verbände von Menschen mit Behinderung.

2 Ziele und Prinzipien der UNBRK 
 werden durch Bildungsmaßnahmen 
transportiert.

2.1 Bildungsmodule weiter entwickeln
In der ersten Phase sind an vielen Stellen 
Bildungsmodule entstanden (Anhang 1). 
Sie werden bereits an Bildungsein-
richtungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung regelhaft eingesetzt. In einer 
Bestandsaufnahme werden weitere Mög-
lichkeiten identifiziert, wie die Module 
bei Aus-, Fort- und Weiterbildungen sowie 
im Studium standardmäßig eingesetzt 
und in andere Angebote integriert werden 
können. Dies gilt sowohl für die Präven-
tion als auch für die Rehabilitation.

2.2 Führungsebene gewinnen
Die verschiedenen Führungsebenen in 
den UV-Trägern und deren Einrichtungen 
sind durch Bildungsmaßnahmen zu  
erreichen. Sie sollen sensibilisiert wer-
den und es soll ihnen erleichtert werden, 
die UN-BRK im Alltag umzusetzen.  
Deshalb geht es nicht nur um Wissens-
vermittlung, sondern um konkrete Hin-
weise dazu, wie die Prinzipien und Ziele 
der UN-BRK ohne zusätzlichen Aufwand 
im Alltag umgesetzt werden können und 
vielfältige Personenkreise davon profi-
tieren können (Disability Mainstreaming).
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Handlungsfeld 2 
Partizipation

Für eine gelingende Umsetzung der UN-
BRK ist die Partizipation von Menschen 
mit Behinderungen unverzichtbar. Die 
gesetzliche Unfallversicherung misst 
dieser Vorgabe eine große Bedeutung 
bei. In den vergangenen Jahren wurden 
Unfallversicherte und Menschen mit 
Behinderungen vielfältig beteiligt, im 
Partizipationsbeirat der DGUV, bei ein-
zelnen Maßnahmen, bei Projektgruppen 
zur internen Kommunikation, bei For-
schungsprojekten, bei Veranstaltungen 
und Bildungsmaßnahmen sowie durch 
Peer-Konzepte.

So wurden neue Wege in dem Pilotpro-
jekt Amputierte helfen Amputierten ge-
gangen. Menschen mit Behinderungen 
haben als Peers für andere Menschen 
mit Behinderungen eine besondere Be-
deutung. Für Menschen, die nach einem 
Unfall amputiert werden mussten, ist die 
persönliche Begegnung mit Menschen, 
die diese Erfahrung bereits gemacht ha-
ben, sehr wichtig.

In der nächsten Phase geht es darum, 
solche oder ähnliche Pilotprojekte zu 
verstetigen und die Partizipation von Un-
fallversicherten und Menschen mit Be-
hinderungen noch selbstverständlicher 
werden zu lassen. Dabei sind der DGUV 
und den UV-Trägern sowie deren Ein-

richtungen die Kooperation mit Selbst-
hilfegruppen und Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen weiterhin 
wichtig.

3 Ziel: Die Einbindung von Unfallver
sicherten und Menschen mit Behinde
rungen in Entscheidungsprozesse wird 
auf allen Führungsebenen und in allen 
Gestaltungsbereichen weiterhin selbst
verständlich berücksichtigt.

3.1 Strukturen und Prozesse nutzen
Die DGUV, die UV-Träger und deren Ein-
richtungen führen Beschlüsse herbei, die 
die Partizipation von Unfallversicherten 
und Menschen mit Behinderungen bei 
Prozessen in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung verbindlich machen. In einem 
Leitfaden wird aufgezeigt, wie die Teil-
nahme an Sitzungen, die Mitwirkung bei 
Leitfäden, aber auch bei individuellen 
Prozessen, beispielsweise der Pflegepla-
nung, sichergestellt werden kann.

3.2 Forschungsprojekte auf Teilhabe 
ausrichten
Die DGUV erstellt einen Kriterienkata-
log, in dem Verfahren zur Beteiligung 
von Unfallversicherten und Menschen 
mit Behinderungen an Forschungspro-
jekten beschrieben werden. Während 
der Laufzeit des Aktionsplans 2.0 sollen 
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10% der Gelder, die die gesetzliche Un-
fallversicherung für Forschungsprojekte 
vergibt, in Projekte zu Teilhabeleistungen 
fließen. Diese orientieren sich an dem 
erstellten Kriterienkatalog.
 
4 Ziel: Die Einbindung von Peers wird 
konsequent weiterentwickelt.

4.1 Menschen mit Behinderungen durch 
Peers in der gesetzlichen Unfallversi
cherung unterstützen (UVPeer Prinzip)
Auf der Ebene der DGUV wird ein Kon-
zept zum Einsatz von Peers beschlos-
sen. Es baut auf Erfahrungen auf, wie 
sie beispielsweise aus dem Pilotprojekt 
Amputierte helfen Amputierten in zwei 
BG-Kliniken resultieren. Nach dem Be-
schluss sorgen die DGUV, die UV-Träger 
und deren Einrichtungen und Partner für 
die Umsetzung. Außerdem wird geprüft, 
wie das Peer Prinzip auch im Bereich der 
Prävention Anwendung finden kann.

4.2 Trägerübergreifendes Unter
stützungsangebot durch ehrenamt
liche  Peers von UVTrägern einführen 
(PeerLandkarte)
Des Weiteren werden Aktivitäten von 
UV-Trägern berücksichtigt, die aus dem 
Kreis ihrer Unfallverletzten Versicherte 
dafür gewonnen haben, als Peer ehren-
amtlich andere Versicherte im Rahmen 

des Teilhabeprozesses zu unterstützen. 
Dies ist ein ergänzendes Angebot zur Be-
treuung der Versicherten durch Berufs-
helfer/Reha-Manager/innen. Im Rahmen 
eines Kooperationsprojekts soll träge-
rübergreifend eine „Peer-Landkarte“ 
für die lebensraumnahe Unterstützung 
von UV-Versicherten durch Peers erstellt 
werden. Dieses Unterstützungsangebot 
betrifft schwere Verletzungen oder Er-
krankungen, zum Beispiel Querschnitt-
lähmung, Amputationsverletzungen, 
Erblindungen, Schwerbrandverletzte, 
Schädel-Hirn-Verletzungen, Hörschädi-
gungen.
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Handlungsfeld 3
Inklusion

Inklusion bedeutet die volle gesell-
schaftliche Teilhabe und Einbeziehung 
in die Gesellschaft. Ausgrenzung wird 
von vornherein vermieden. Eine wichtige 
Bedingung für Inklusion ist die Barriere-
freiheit. Deshalb sind Maßnahmen zur 
Barrierefreiheit aus dem ersten Aktions-
plan der gesetzlichen Unfallversicherung 
in diesem Handlungsfeld aufgenommen 
worden. In der Arbeitswelt geht es dar-
um, ein gemeinsames Arbeiten von Men-
schen mit und ohne Behinderungen zu 
erleichtern. Von jeher ist es das Ziel der 
gesetzlichen Unfallversicherung, dass 
Menschen nach einem Unfall oder bei 
einer Berufskrankheit möglichst wieder 
an ihren Arbeitsplatz oder in das Arbeits-
leben zurückkehren. Dazu ist es auch 
wichtig, Regelwerke der Branchen der 
gesetzlichen Unfallversicherung weiter-
zuentwickeln. Die Teilhabeleistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung orien-
tieren sich an den individuellen Fähig-
keiten, Ressourcen und Wünschen der 
Unfallversicherten und berücksichtigen 
den Inklusionsgedanken insbesondere 
in der Arbeits- und Bildungswelt, um so 
weit wie möglich den Weg in Sonderinsti-
tutionen zu vermeiden.

Die Vorschriften müssen sich am Bedarf 
der Menschen mit Beeinträchtigungen 
im Arbeitsleben orientieren, ohne Si-

cherheitsstandards zu senken. Schulen 
sind dann inklusiv, wenn Schule so ent-
wickelt wird, dass ein gemeinsamer Un-
terricht möglich ist. Für die gesetzliche 
Unfallversicherung war es schon immer 
wichtig, dass Kinder nach einem Unfall 
ohne Probleme wieder an „ihre“ Schule 
zurückkehren können. Es handelt sich 
dabei um Dienstleistungen der UV-Trä-
ger, damit sie Inklusion leichter verwirkli-
chen können. Hierzu soll auch ein Leitfa-
den der gesetzlichen Unfallversicherung 
dienen, der zeigt, wie Betriebe und Ver-
waltungen selbst Aktionspläne erstellen 
können.

Der Arbeitsbereich Prävention in der ge-
setzlichen Unfallversicherung strebt im 
Rahmen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes an, Arbeitsstätten 
in Unternehmen und Bildungseinrichtun-
gen barrierefrei zu gestalten. Bei Be-
schäftigten mit Behinderungen ist eine 
sichere ergonomische, belastungs- und 
beanspruchungsgerechte Ausführung 
der Tätigkeit zu ermöglichen.



19

5 Ziel: Die gesetzliche Unfallversiche
rung nutzt ihre Gestaltungsmöglichkei
ten, damit Inklusion in den Betrieben, 
Verwaltungen und Bildungseinrichtun
gen, wie etwa Schulen, nach und nach 
realisiert wird.

5.1 Gute Beispiele verbreiten
Die Gestaltungsbereiche Kommunikati-
on, Prävention und Rehabilitation bün-
deln ihre bestehenden Angebote auf 
der Grundlage der guten Beispiele der 
UV-Träger und machen sie für die Mitglie-
der der UV-Träger, d.h. insbesondere für 
die Akteure in Betrieben und in Schulen, 
nutzbar.

5.2 Leitfaden Inklusion erstellen
Die UV-Träger erstellen auf Ebene der 
DGUV einen Leitfaden zur Erläuterung 
des Konzepts „Inklusion und die Bedeu-
tung für die gesetzliche Unfallversiche-
rung“. Dabei werden bestehende Projek-
te, insbesondere im Bereich Teilhabe am 
Arbeitsleben, daraufhin geprüft, ob und 
inwieweit sie Inklusion im Sinne der UN-
BRK mit allen geeigneten Mitteln berück-
sichtigen.

5.3 Projekt „UVBEM“ nutzen
Die UV-Träger erfüllen bei der gesund-
heitlichen Betreuung der Betriebe und 
Verwaltungen die Vorgabe der UN-BRK, 

individuelle Beeinträchtigungen von Be-
schäftigten früh zu erkennen, um deren 
Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen (Projekt UV-BEM). 
Dabei machen die UV-Träger ganzheit-
liche Angebote, um der Vielfalt von Be-
einträchtigungen mit allen geeigneten 
Mitteln Rechnung zu tragen. In diesem 
Rahmen wird auch der in der ersten Pha-
se des Aktionsplans erstellte Leitfaden 
zum BEM eingesetzt (Anhang 1).

5.4 Aktionspläne in den Betrieben 
fördern
Die UV-Träger erarbeiten auf der Ebene 
der DGUV einen Handlungsleitfaden zur 
Erstellung von Aktionsplänen zur Umset-
zung der UN-BRK für die Mitgliedsbetrie-
be und Verwaltungen.

5.5 Schulportal weiterentwickeln
Bestehende Angebote der UV-Träger für 
den Schulbereich werden ausgebaut 
und über das Schulportal „Schule und 
Gesundheit“ verbreitet, wozu auch Un-
terrichtsangebote der UV-Träger zum in-
klusiven Sport- oder Englischunterricht, 
Seminarangebote für barrierefreie Schu-
len incl. Fluchtwege zählen.
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5.6 Positionspapier Prävention  
erstellen
Die Sicherheitsvorschriften der gesetz-
lichen Unfallversicherung werden dar-
aufhin überprüft, ob sie eine (Weiter-)
Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derungen verhindern, anstatt individuel-
le Lösungen aufzuzeigen, die den Sicher-
heitsstandard halten. Die Ergebnisse der 
Überprüfung, die die Erfahrungen des 
Aktionsplans 1.0 berücksichtigen, flie-
ßen in ein Positionspapier zum Thema 
Prävention und Inklusion in Betrieben 
und Schulen ein. Dies soll sicherstellen, 
dass bei den Maßnahmen zur Gesund-
heit im Betrieb die Belange von Beschäf-
tigten mit Beeinträchtigungen berück-
sichtigt werden.

6 Ziel: Die gesetzliche Unfallversiche
rung als Arbeitgeber leistet mit einem 
Maßnahmenkatalog einen vorbildhaften 
Beitrag zur Umsetzung der UNBRK

Die 5 Ziele und 15 Maßnahmen im seit 
2013 bestehenden Maßnahmenkatalog 
der DGUV ergänzen den UV-Aktionsplan. 
Auch während der Laufzeit des Aktions-
plans 2.0 sollen diese Maßnahmen wei-
ter umgesetzt und fortentwickelt werden. 
Im Wesentlichen geht es darum, Inhalte 
und Ziele der UN-BRK den Mitarbeiten-
den der DGUV und der UV-Träger sowie 

deren Einrichtungen zu vermitteln, die 
unterschiedlichen Bedürfnisse von Be-
schäftigten mit und ohne Behinderun-
gen zu berücksichtigen, mehr Menschen 
mit Behinderungen in der gesetzlichen 
Unfallversicherung zu beschäftigen und 
das Gesundheitsmanagement (BGM) so 
zu erweitern, dass es Angebote gibt, an 
denen auch Beschäftigte mit Behinde-
rungen barrierefrei teilnehmen können. 
Natürlich geht es auch um die Barrie-
refreiheit. Der Maßnahmenkatalog der 
DGUV dient als Vorbild für eine Nach-
ahmung bei den UV- Trägern und deren 
Einrichtungen.
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Ziele des Aktionsplans 2.0

1  Ziele und Prinzipien der UNBRK  werden mit   
anderen Zielen der UVTräger und deren Einrichtungen 
verschränkt. 

2  Ziele und Prinzipien der UNBRK  werden durch 
Bildungsmaßnahmen transportiert. 

3  Ziel: Die Einbindung von Unfallversicherten und 
 Menschen mit Behinderungen in Entscheidungs
prozesse wird auf allen Führungsebenen und in   
allen Gestaltungsbereichen weiterhin selbstver
ständlich berücksichtigt.

4  Ziel: Die Einbindung von Peers wird konsequent 
weiterentwickelt. 

5  Ziel: Die gesetzliche Unfallversicherung nutzt ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten, damit Inklusion in den 
 Betrieben, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen, 
wie etwa Schulen, nach und nach realisiert wird.

6  Ziel: Die gesetzliche Unfallversicherung als Arbeitgeber 
leistet mit einem Maßnahmenkatalog einen vorbild
haften Beitrag zur Umsetzung der UNBRK





STEUERUNG UND 
EVALUATION
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Steuerung und Evaluation 

1 Steuerkreis in der DGUV
Die Steuerung während der Laufzeit des 
Aktionsplans 2.0 übernimmt ein Steuer-
kreis auf der Ebene der DGUV. Mitglieder 
dieses Steuerkreises sind die Ansprech-
personen aller UV-Träger, die Leitungen 
der Gestaltungsbereiche in der DGUV 
(Prävention, Versicherung und Leistung, 
Kommunikation etc.) und drei Menschen 
mit Behinderung aus dem bisherigen 
Partizipationsbeirat sowie der Klinikver-
bund der gesetzlichen Unfallversiche-
rung (KUV) und die Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG). Der Partizipationsbeirat 
und das Projekt-Lenkungsteam werden 
aufgelöst. Der Steuerkreis trifft sich in 
der Regel drei Mal im Jahr. Die Beschlüs-
se haben empfehlenden Charakter. In 
dem Steuerkreis können Verantwortlich-
keiten für besondere Themen oder Pa-
ten für besondere Gremien in der DGUV 
festgelegt werden (s.o.).

Die Leitung des Steuerungskreises über-
nimmt Dr. Mehrhoff, der bisherige Leiter 
des Projekts „UV-Aktionsplan UN-BRK“. 
Die wesentliche Aufgabe des Steuer-
kreises besteht darin, die Gremien der 
DGUV bei der Umsetzung des Aktions-
plans 2.0 zu unterstützen und ihm so 
zum Erfolg zu verhelfen. Dies geschieht 
durch:

  Koordinierung der Zusammenarbeit 
unter den UVTrägern und ihren Ein
richtungen, wenn gemeinsame Pro
dukte auf der Ebene der DGUV und 
zusammen mit Partnern erstellt wer
den sollen.

  Initiieren von weiteren, über den Ak
tionsplan 2.0 hinausgehenden, wich
tigen Maßnahmen zur Umsetzung 
der UNBRK sowohl in den UVTrä
gern und deren Einrichtungen als 
auch auf der Ebene der DGUV.

  Kommunikation guter Beispiele unter 
den UVTrägern und mit der DGUV, um 
Doppelarbeit zu vermeiden, Syner
gien zu erzeugen und die gesetzliche 
Unfallversicherung geschlossen zu 
präsentieren.

  Verfolgen der Ziele und der Maß
nahmen im Aktionsplan 2.0, insbe
sondere durch Empfehlungen wie 
die Gremien der DGUV die Vorgaben 
umsetzen und die UNBRK nachhaltig 
etablieren.

Der Vorstand der DGUV erhält ab dem 
Jahr 2015 einen jährlichen Statusbericht.
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2 Ansprechpersonen bei den  
UVTrägern
Die Ansprechpersonen haben, neben 
ihrer Funktion im o.g. Steuerkreis, in den 
UV-Trägern folgende Aufgaben bei der 
Verstetigung: Normalität und Priorisie-
rung gemäß dem vorliegenden Aktions-
plan 2.0:

  Initiieren und Begleiten der Umset
zung des Aktionsplans 2.0 in den 
verschiedenen Gestaltungsbereichen 
der UVTräger und in deren Gremien 
zur Unterstützung der Geschäftsfüh
rungen der UVTräger.

  Kommunikation der Aktivitäten ver
schiedener Gestaltungsbereiche in 
den UVTrägern, um den Kreis der 
Unterstützenden des Aktionsplans 
2.0, insbesondere auf der Führungse
bene, zu verbreitern.

  Koordinierung der Zusammenarbeit 
von Mitarbeitenden der UVTräger un
ter Einbeziehung der Schwerbehin
dertenvertretung, damit nach innen 
Synergieeffekte erzielt und Mitglie
der und Versicherte ein Angebot wie 
„aus einer Hand“ erhalten.

 Initiier en von zusätzlichen über den 
Aktionsplan hinausgehenden Maß

nahmen in den UVTrägern, um die 
Beschäftigten dadurch zu motivieren 
und die Geschäftsführungen damit zu 
unterstützen.

3 Evaluation
Zu Beginn des Jahres 2017 findet eine zen-
trale Veranstaltung zum Umsetzungsstand 
des Aktionsplans 2.0 statt. Im Rahmen 
des Aktionsplans 2.0 wird Folgendes eva-
luiert und fließt in den jährlichen Bericht 
an den Vorstand der DGUV ein:

  Übersicht über die Verankerung des 
Themas UNBRK in den Gremien der 
DGUV und der UVTräger und deren 
Einrichtungen und

  Umsetzungsstand der Maßnahmen 
der drei Handlungsfelder

Zur Evaluation werden folgende Metho-
den eingesetzt:

  Analyse von Dokumenten (beispiels-
weise Sitzungsprotokolle, Vorlagen 
etc.),

  Interviews und 

  Statusabfragen zum Umsetzungs-
stand.
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  Gegebenenfalls sind auch  
quantita tive Befragungen möglich.

Anfang 2018 entscheidet der Vorstand 
der DGUV auf der Grundlage der Ergeb-
nisse des Aktionsplans 2.0, ob die Um-
setzung der UN-BRK in der DGUV und 
den UV-Trägern sowie deren Einrichtun-
gen gemäß den gesetzten Zielen und 
Schwerpunkten (Breite/Tiefe) erreicht 
wurde, ob weitere und falls ja, welche 
Strategien erforderlich sind.
 
4 Finanzierung
Dadurch, dass mit dem Aktionsplan 2.0 
das Projektstadium verlassen wird, fallen 
keine Projektkosten mehr an. Die einzel-
nen Maßnahmen, die im Aktionsplan 2.0 
priorisiert sind, werden auf der Ebene 
der DGUV von den Gremien beschlossen 
unter Berücksichtigung der Finanzierung, 
die in den jeweiligen Haushalt der DGUV 
einfließt und von den Mitgliedern be-
schlossen wird. Entsprechendes gilt für 
die UV-Träger und deren Einrichtungen. 
Soweit die Maßnahmen aus dem ersten 
Aktionsplan, die im Anhang 2 aufgeführt 
sind, noch abgeschlossen werden müs-
sen, laufen die bisher geltenden Finan-
zierungen weiter; die Maßnahmen sind 
stets im jeweiligen Haushalt der DGUV, 
also in den einzelnen Gestaltungsberei-
chen, abzudecken.

5 Einrichtungen und Partner
Die DGUV und ihre Mitglieder, die 
UV-Träger, haben in der ersten Phase 
des Aktionsplans mit zahlreichen Part-
nern zusammengearbeitet, die, wie die 
gesetzliche Unfallversicherung selbst, 
die Umsetzung der UN-BRK mit großem 
Engagement und großer Ernsthaftigkeit 
verfolgen. An erster Stelle der Partner-
schaften ist das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) zu nennen, 
aber auch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) mit der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
Hinzu kommen die anderen Beteilig-
ten in der sozialen Sicherheit, etwa die 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV 
Bund), die einen eigenen Maßnahmen-
katalog erstellt hat. Die Kooperation wird 
im Zeitrahmen des Aktionsplans 2.0 eher 
zunehmen. Besondere Bedeutung haben 
indes für den Aktionsplan 2.0 die BG-Kli-
niken und die Unfallversicherung für die 
Landwirte, Forstleute und den Gartenbau 
innerhalb der SVLFG.
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5.1 Klinikverbund der gesetzlichen  
Unfallversicherung (KUV)
Als medizinisches Kompetenzzentren 
in der Versorgung von Unfallopfern und 
Menschen mit Berufskrankheiten sind 
die berufsgenossenschaftlichen Kliniken 
(BG-Kliniken) wichtige Leistungserbrin-
ger der gesetzlichen Unfallversicherung. 
Die neun Kliniken, zwei Kliniken für Be-
rufskrankheiten und zwei Unfallbehand-
lungsstellen werden künftig zu einem 
Unternehmen mit Holdingsstrukturen 
zusammengeschlossen.

Im Zuge dieses Reformprozesses haben 
die BG-Kliniken und ihre Träger auch 
entschieden, sich der Umsetzung des 
UV-Aktionsplans zur UN-BRK anzuschlie-
ßen. Im Rahmen des Aktionsplans 2.0 
konzentrieren sie sich dabei vor allem 
auf die Umsetzung in den Geschäfts-
bereichen Infrastruktur, Personal und 
Kommunikation. Darüber hinaus streben 
die BG-Kliniken in den Handlungsfeldern 
Bewusstseinsbildung und Partizipation 
eine umfassende Zusammenarbeit mit 
der DGUV an. 

Aktuelle Projekte der BG-Kliniken zur UN-
BRK befassen sich neben der baulichen 
Barrierefreiheit im Rahmen des „Klinik-
baukonzepts“ vor allem mit informati-
ver Barrierefreiheit in der Online-Kom-

munikation sowie einer nachhaltigen 
Bewusstseinsbildung durch inklusive 
Veranstaltungskonzepte und ein klini-
kübergreifendes Corporate Social Res-
ponsibility (CSR)-Konzept im Rahmen der 
KUV-Marketingstrategie.
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5.2 Sozialversicherung für Landwirt
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)
Die SVLFG wird bis Ende des Jahres 2014 
einen Aktionsplan verabschieden, der 
sich einerseits am Aktionsplan der ge-
setzlichen Unfallversicherung orientiert, 
andererseits aber auch eigene Akzente 
setzt. Dies ist insbesondere der Tatsache 
geschuldet, dass die SVLFG als Sozial-
versicherungsträger die Aufgabenfelder 
Unfallversicherung, Krankenversicherung 
und Rentenversicherung aus einer Hand 
anbietet.

Der Aktionsplan wird folgende  
Handlungsfelder enthalten:

 

 

 

 

1. Handlungsfeld  
Bewusstseinsbildung
 

2. Handlungsfeld Barrierefreiheit

3. Handlungsfeld Partizipation

4.  Handlungsfeld Zugang zur  
medizinischen Versorgung

 5. Handlungsfeld  
Inklusion und Teilhabe
 

 6. Handlungsfeld  
SVLFG als Arbeitgeber
 

Dabei greift die SVLFG auch auf Materi-
alien zurück, die von den UV-Trägern auf 
der Ebene der DGUV erarbeitet wurden. 
Ein Beispiel stellt hier die Checkliste für 
barrierefreie Veranstaltungen dar. Im Be-
reich der Barrierefreiheit wird weiterhin 
das Ziel verfolgt, den Internetauftritt den 
modernen Anforderungen der Barriere-
freiheit anzupassen. 

Die Partizipation von Menschen mit 
Behinderungen soll schrittweise selbst-
verständlich werden – sei es in Gremi-
en oder in der Auswahl als Referent/in. 
Gerade in der medizinischen Versorgung 
von Versicherten möchte die SVLFG das 
Versorgungsniveau und den Zugang zu 
Leistungen steigern. Ein Beispiel wird 
hier die barrierefreie Nutzbarkeit von 
Angeboten der Telemedizin sein. Bei der 
Weiterentwicklung und Anwendung wird 
die SVLFG die Perspektive von Menschen 
mit Behinderungen verstärkt berücksich-
tigen. Die Darstellung von guten Beispie-
len der Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie im Gartenbau soll 
andere ermutigen, den gleichen Weg zu 
gehen. 

An dieser Stelle ist der SVLFG eine ge-
meinsame Entwicklung und Zusam-
menarbeit an Maßnahmen mit Gewerk-
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schaften und Arbeitgeberverbänden 
besonders wichtig. Auch als Arbeitgeber 
möchte die SVLFG die Stellung ihrer ei-
genen Mitarbeitenden mit einer Behin-
derung fördern. Dies soll beispielweise 
geschehen, indem sie verstärkt als Ex-
perten in eigener Sache zu Arbeitskrei-
sen hinzugezogen werden.





ANHÄNGE UND
VERZEICHNISSE
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Anhang 1

1 Verbindliche Standards: 
Checklisten und Leitfäden

  Standards für Informationen in Leich
ter Sprache und zur barrierefreien 
Gestaltung von Publikationen

  Checkliste – Barrierefreiheit bei 
Veranstaltungen 
www. dguv.de, Bestellnummer 12178
 

  Leitfaden barrierefreie Arbeitsgestal
tung, DGUV Information 215–111

  Leitfaden für Experten in der Präven
tion und Rehabilitation zur Beratung 
der Betriebe und Verwaltungen  
im Betrieblichen Eingliederungs
management (BEM)

  Positionspapier zu „Leistungen  
zur Teilhabe am Leben in der  
Gemeinschaft“ 
www.dguv.de, Webcode d1458

  Handlungsleitfaden zum  
persönlichen Budget  
www.dguv.de, Webcode d40163

 

Bildungsmodule

 Modu l zur Schulung von Führungs
personal

  Aus und Fortbildungsmodul:  
UNKonvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen – 
 Vision einer inklusiven Gesellschaft

  Curriculum CDMP/CRTWC

  Modul UNBRK in die Studiengänge 
„Gesetzliche Unfallversicherung“ im 
Fachbereich „Sozialversicherung“  
an der Hochschule BonnRheinSieg 
integriert
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Anhang 2

Übersicht der Maßnahmen aus dem  
Aktions plan 1.0, die noch abgeschlossen 
werden sollen 
Federführung, Umsetzung in %

1.4 Es werden Informations- und Schu-
lungsmaterialien entwickelt, die sich an 
den Zielen der UN- BRK orientieren und an 
verschiedene Zielgruppen in der gesetzli-
chen Unfallversicherung anpassen lassen. 
In die Entwicklung der Materialien w erden 
Menschen mit Behinderu ngen und/oder 
ihre Vertretungen aktiv eingebunden.
 A llgemeines Infomaterial in leichter 

Sprache und Gebärdensprache 
Kommunikation, k.A. 

1.4.3. a) Es werden Schulungsmateri-
alien für die Verwaltung entwickelt. Ein 
solches Modul UN-BRK ist im Rahmen 
der vorhandenen Curricula und Konzepte 
ins-besondere in folgende Bildungsmaß-
nahmen zu integrieren: 
Ausschuss Berufsbildung, 80 %

1.4.4 Es werden Informations- und 
Schulungsmaterialien entwickelt, die 
sich an den Zielen der UN-BRK orientie-
ren und an verschiedene Zielgruppen in 
der UV anpassen lassen. In die Entwick-
lung werden Menschen mit Behinderun-
gen und/oder ihre Vertretungen aktiv 
eingebunden. Ein solches Modul UN-BRK 

ist im Rahmen der vorhandenen Curricu-
la und Konzepte insbesondere in folgen-
de Bildungsmaßnahmen zu integrieren: 
Im Rahmen der Fortbildungspflichten 
der D-Ärzte und anderer medizinischer 
Leistungserbringer der UV-Träger. Das gilt 
auch für die darüber hinaus gehenden, 
von der UV angebotenen Fortbildungen 
für Therapeut(inn)en und Ärzte/Ärztinnen. 
a) Entwickeln von Informations-  

und Schulungsmaterialien
  

b) Entwickeln des Moduls
c) Anpassen an Zielgruppen  
Rehabilitation, 50 %

1.5 Auf der Ebene der DGUV werden 
Handlungshilfen für die Beratung barri-
erefreier Gestaltung und Umgestaltung 
von Gebäuden und Arbeitsplätzen in den 
Unternehmen entwickelt. Ein Anforde-
rungskatalog „Barrierefreiheit“ liegt im 
ersten Entwurf vor. 
Präventionsleiterkonferenz, 60%

3.2 Es wird ein gemeinsamer Standard 
für die barrierefreie Kommunikation in der 
gesamten Unfallversicherung entwickelt.
Kommunikation, 20 %

3.3 Es werden Anforderungs- und Be-
wertungskriterien für die Ausschreibung 
neuer barrierefreier Medien entwickelt. 
Kommunikation, k.A.
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3.4 Bei der Entwicklung von IT-Anwen-
dungen ist die Barrierefreiheit im Hin blick 
auf die Software, Benutzeroberfläche, 
Dokumentation usw. zu gewährleisten. 
Kommunikation, k. A.

4.1 Die DGUV und ihre Mitglieder wen-
den die der UN-BRK entsprechenden 
Standards für Barrierefreiheit bei allen 
von ihnen veranlassten Bau- und Umbau-
maßnahmen sowie bei Dienstleistungen 
an. Im ersten Schritt werden die gelten-
den Normen für Barrierefreiheit zusam-
mengetragen. Die Umsetzung erfolgt u.a. 
im noch zu erstellenden Klinikgesamt-
konzept. Bei Neubaumaßnahmen der UV 
werden von Anfang an die Normen der 
Barrierefreiheit eingehalten. 
Geschäftsführung DGUV, 60 %

4.3 Im Rahmen der nachgehenden 
Betreuung erheben die Unfallversiche-
rungsträger einmalig und unabhängig 
von ihrer Leistungspflicht in einem zu be-
stimmenden Zeitraum alle Barrieren, die 
die Schwerverletzten in ihrem täglichen 
Leben behindern, und setzen die Ergeb-
nisse dieser Studie in die Praxis um. 
Rehabilitation, k. A.

4.4.2 Die DGUV beteiligt sich an der 
Maßnahme des BMAS zur Aus- und 
 Weiterbildung der Architektinnen und 

Architekten in Bezug auf die Barriere-
freiheit. 
Präventionsleiterkonferenz, 80 %

4.6 Die UV erstellt ein Internetportal 
mit Informationen zur barrierefreien  
Gestaltung 
 von Arbeitsplätzen
 von Bildungseinrichtungen u.ä.
  von Medien, insbesondere mit Links 

zu bestehenden guten Beispielen.
Kommunikation, k. A.

4.7 Die gesetzliche Unfallversicherung 
erstellt ein Konzept darüber, welche 
Anforderungen aus ihrer Sicht an barrie-
refreie Wege zu stellen sind und mit wel-
chen Partnern dieses Konzept umgesetzt 
werden kann. 
Präventionsleiterkonferenz, 10 %

4.7.1 Die gesetzliche Unfallversiche-
rung entwickelt ein Anforderungskonzept 
für innerbetriebliche Wege.
Präventionsleiterkonferenz, 10 %

4.7.2 Die Entwicklung eines Konzepts 
der gesetzlichen Unfallversicherung für 
außerbetriebliche Wege erfolgt in Koope-
ration mit der Bundesregierung im Rah-
men des Nationalen Aktionsplans (NAP).
Präventionsleiterkonferenz, 10 %
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5.4 Die DGUV und ihre Mitglieder ent-
wickeln Modellprojekte zur Umsetzung 
der UN-BRK unter aktiver Beteiligung von 
Menschen mit Behinderungen.
Geschäftsführung DGUV, 70 %

6.4 Die gesetzliche Unfallversicherung 
und ihre Leistungserbringer erarbeiten 
Konzepte, um unter Berücksichtigung 
der Wünsche der Unfallversicherten An-
gehörige im Therapieprozess beteiligen 
zu können. Rehabilitation, 70 %

7.1 Bei der Messung der Ergebnisqua-
lität von Maßnahmen insbesondere im 
Bereich der Rehabilitation berücksichtigt 
die gesetzliche Unfallversicherung die 
Zufriedenheit der Patienten, die eine ge-
sundheitsbezogene Lebensqualität mit 
umfasst, und führt dazu auch Patienten-
befragungen durch. Rehabilitation, 50 %

7.2 Die gesetzliche Unfallversicherung 
entwickelt im Rahmen des Qualitätsma-
nagements, auch bei den Leistungser-
bringern, Befragungsinstrumente, die 
auf den Zielen der UN-BRK basieren. 
 Evaluation des von der gesetzlichen  

Unfallversicherung als Arbeitgeber 
durchgeführten Betrieblichen Ein- 
gliederungsmanagements.

 
  
 
  Evaluation des von den Certified  

Disability Management Professionals 

(CDMP) durchgeführten Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements

Rehabilitation, 70 %

7.3 Die gesetzliche Unfallversicherung 
erarbeitet Tools (Checklisten u. ä.) für die 
Bereiche Prävention und Rehabilitation 
im Hinblick auf die Berücksichtigung der 
Belange von Menschen mit Behinderun-
gen. Rehabilitation, 50 %

7.4 Alle Leitlinien, Empfehlungen usw. 
der DGUV und ihrer Mitglieder werden 
hinsichtlich der an der UN-BRK orientier-
ten Perspektive von Menschen mit Be-
hinderungen überprüft.
Rehabilitation, 80 %

8.4 Die arbeitsplatzorientierten Maß-
nahmen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung werden mit denen der medizini-
schen Rehabilitation frühzeitig vernetzt, 
um das Anforderungsprofil des Arbeits-
platzes und das Leistungsprofil der Un-
fallversicherten unter dem Leitgedanken 
der Vielfalt zu verbinden.
Rehabilitation, 80 %

8.5 Die gesetzliche Unfallversicherung 
baut interdisziplinäre Kompetenznetz-
werke unter Einbindung aller relevanten 
Akteure zur Optimierung der Angebote zur 
Prävention, Ersten Hilfe (Schulsanitäts-
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dienste) und Rehabilitation bei verschie-
densten Folgen von schweren Unfällen 
und Berufskrankheiten auf und aus, 
wozu auch die Unterstützte Beschäfti-
gung als ein nachhaltiges Angebot zählt. 
Rehabilitation, 80 %

8.6 Die Beratungsangebote der gesetz-
lichen Unfallversicherung werden unter 
besonderer Berücksichtigung von Selbst-
bestimmung, Teilhabe und psychosozi-
aler Krisenintervention, wozu auch der 
private Lebensraum gehören kann, opti-
miert. Rehabilitation, 40 %

8.8 Das Ziel der Eigenständigkeit 
wird in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung als Standard für das Reha-Training 
Schwerstverletzter als Vorbereitung auf 
zu Hause festgelegt. Das häusliche Um-
feld wird pflegegerecht gestaltet. 
Rehabilitation, 30 %

8.9 Die gesetzliche Unfallversicherung 
sammelt gute Beispiele und initiiert die 
Erprobung eines Leistungskatalogs zu 
den Möglichkeiten von Assistenzkräften 
für Unfallversicherte. Rehabilitation, k. A.

8.10 Die gesetzliche Unfallversicherung 
leistet ihren Beitrag zur Anpassung der 
ICF an die UN-BRK für die Reha und Teil-
habeplanung. Rehabilitation, 70 %

10.3 In den Verein zur Förderung der 
Arbeitssicherheit in Europa (VfA) wird der 
Vorschlag einer Erweiterung des Aufga-
benkatalogs um die Perspektive der UN-
BRK eingebracht. Normen, wie etwa die 
ISO/TC 159 WG 2 „Prinzipien der Ergono-
mie und der ergonomischen Gestaltung“, 
werden darauf hin überprüft, ob sie die 
UN-BRK, beispielsweise in Hinblick auf 
ein Universal Design, berücksichtigen.
Präventionsleiterkonferenz, 70 %

10.4 Im Rahmen der Betriebsberatun-
gen zu Gefährdungsbeurteilungen und 
bei weiteren Schritten des betrieblichen 
Arbeitsschutzes wird die gesetzliche 
Unfallversicherung die UN-BRK beson-
ders berücksichtigen. Zu diesem Zweck 
entwickelt die DGUV eine Checkliste zur 
Feststellung spezieller Belange von Men-
schen mit Behinderungen am Arbeits-
platz. Präventionsleiterkonferenz, 30 %

10.5 Zusammen mit dem Klinikverbund 
der gesetzlichen Unfallversicherung (KUV) 
entwickelt die DGUV ein an der UN-BRK 
orientiertes ICF-Konzept für die fachüber-
greifende Reha-Planung in den BG-Klini-
ken unter Beachtung der Investitions- und 
Betriebskosten. Rehabilitation, 50 %

10.6 Die gesetzliche Unfallversiche-
rung berücksichtigt den Gedanken der 
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Inklusion, soweit rechtlich möglich, bei 
der Vergabe von Aufträgen, die nicht nur 
Werkstätten für Menschen mit Behinde-
rungen zu gute kommen sollen, sondern 
insbesondere den Betrieben, die mit ih-
rem Engagement zur Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen auf dem 
ersten Arbeitsmarkt beitragen.
Geschäftsführung DGUV, 70 %

10.7 Bei schweren Verletzungen und 
Erkrankungen wird die gesetzliche Un-
fallversicherung in einem Leitfaden das 
private und betriebliche Umfeld der un-
fallversicherten Menschen mit Behinde-
rungen stärker berücksichtigen. 
Rehabilitation, 10 %

10.8 Im Rahmen des UV-Konzepts 
„gute, gesunde Schule“ wird das Ver-
ständnis für eine „inklusive“ Schulwelt 
gefördert, u. a. indem die pädagogischen 
Fachkräfte dafür sensibilisiert werden.
Präventionsleiterkonferenz, 30 %

10.9 Die gesetzliche Unfallversiche-
rung führt Pilotprojekte für Inklusions-
maßnahmen in Betrieben, Kitas und 
Bildungseinrichtungen durch und be-
rücksichtigt dabei spezifische Behin-
derungen:  
Präventionsleiterkonferenz, k. A. 

10.9.1 Sicherheitskonzepte für Betriebe 
(z.B. Evakuierungsmaßnahmen)
Präventionsleiterkonferenz, 10 %

10.9.2 Anpassung von Gefährdungsbeur-
teilungen. Präventionsleiterkonferenz, 40 %

 

10.9.3 Modell- und Transferpro-
jekt  „Selbstorganisiertes Lernen“ in 
Bildungseinrichtungen  
Präventionsleiterkonferenz, 30 %

  

11.1 Die gesetzliche Unfallversicherung 
erstellt einen Leitfaden zur Teilhabe am 
Leben in der Gemeinschaft mit konkre-
ten Angaben, etwa zu Leistungen und zur 
Finanzierung mit dem Schwerpunkt der 
Identifikation von Leistungen und Leis-
tungsformen, die besonders die Inklusion 
fördern. Dadurch wird die „soziale Reha-
bilitation“ gestärkt. 
Rehabilitation, 70 %

12.4 Die gesetzliche Unfallversicherung 
strebt bei der Gestaltung des Lebens-
raumes Arbeitsplatz in Abstimmung mit 
den Betriebs- und Werksärzten sowie  
den Fachkräften für Arbeitssicherheit und 
unter Einbeziehung von Menschen mit 
Behinderungen die gemeinsame Ent-
wicklung von Materialien zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention an.
Präventionsleiterkonferenz, 60 %
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